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4. Pactum mutuae cessionis et successionis.1 12. September 1703.

Turba, D. Pragmat. Sanktion S. 30ff.; Übersetzung hier nach Bernatzik, Die
österr. Verfassungsgesetze (2. Ruf!. Wien 1911) S. 5 ff.

(I.) ... wir bestimmen also gemäß der vollzogenen Zedierung der
spanischen Monarchie und des in der Zession selbst als Hauptpunkt auf¬
genommenen Übereinkommens, setzen fest und erklären mit willen, Zustim¬
mung und Genehmigung Unserer beiden Söhne es als ein mit Gottes Hilfe
für alle Ewigkeit gültiges Gesetz, daß in den zum spanischen Reiche
gehörigen Königreichen und Provinzen, ebenso wie in Unseren an¬
deren Lrbkönigreichen und Ländern, das Erbrecht Unserer männ¬
lichen, in männlicher Linie aus legitimer Ehe entsprossenen (nicht der
legitimierten) Nachkommen allen weiblichen und deren männlichen und weib¬
lichen Nachkommen, welcher Linie oder welchen Grades immer, stets voran¬
gehe und unter den Nachfolgern stets das Recht der Erstgeburt berücksich¬
tigt werde, so daß in jenen Reichert, welche im Besitz Unseres erstge»
borenen Sohnes verbleiben, die Söhne desselben, in jenen aber, welche Un¬
serem zweitgeborenen Sohne, dem König Karl, überlassen wurden, seine
männlichen Nachkommen zuerst zur Erbfolge kommen und in dieser weise
in beiden Linien fort, solange durch Gottes Gnade beiderseits in männ¬
licher Linie aus einer legitimen Ehe entsprossene männliche Nachkommen
vorhanden sein werden.

(2.) wenn aber, was Gott abwenden möge, unser geliebtefter Sohn
König Karl III. entweder ohne männliche in legitimer (Ehe erzeugte Kinder
sterben, oder deren in männlicher Linie abstammende, eheliche, männliche
Nachkommen aussterben sollten, ob nun weibliche Deszendenten oder deren
Kinder männlichen oder weiblichen Geschlechts vorhanden sind oder nicht,
dann soll die gesamte spanische Monarchie und alle zu ihr gehörigen und
ihr unterworfenen Königreiche und Provinzen an Uns und Unseren erst¬
geborenen Sohn und dessen ihn überlebende eheliche (nicht legitimierte)
Kinder und Nachkommen, gemäß der in Unserem Hause eingeführten und
jetzt von neuem bestätigten Erbfolgeordnung sofort zurückfallen, jedoch so,
daß, wenn eheliche Tochter Unseres Sohnes Karl Karl III. oder seiner
Nachkommen vorhanden sein sollten, für diese auf jene weise gesorgt werde,
wie es bisher in Unserem Hause Sitte rvar; aber auch ihnen soll ihr
Recht, welches nach dem Erlöschen Unseres Mannesstammes und der
weiblichen Nachkommenschaft Unseres erstgeborenen Sohnes,
welche jenen2 überall und immer vorangeht, nach dem Rechte der
Erstgeburt irgendeinmal zur Geltung kommen könnte, gewahrt bleiben?

1 Vertrag über gegenseitige Abtretung und Nachfolge.
' = den weiblichen Nachkommen Karls III.
8 Integra etiam illis jure, quod, deiicientibus Nostrae stirpis maribus

legitimis et, quae eas ubivis semper praecedunt, Primogeniti Nostri
foeminis, juxta primogeniturae ordinem quandocunque competere poterit.


